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Kartellgesetzrevision 

Am 24. November 2021 hatte der Bundesrat eine Vernehmlassung zur 
Teilrevision des Kartellgesetzes (KG) eröffnet. Der entsprechende 
Vorentwurf sah Änderungen betreffend die Fusionskontrolle vor (Wechsel 
vom heutigen qualifizierten Marktbeherrschungstest zum Significant 
Impediment to Effective Competition-Test (SIEC-Test). Auch wurden 
Regelungen im Bereich Kartellzivilrecht eingefügt und der Vorentwurf enthielt 
Änderungen im Bereich des Widerspruchsverfahrens. Zusätzlich bezog der 
Bundesrat zwei Forderungen der Motion 16.4094 Fournier «Verbesserung 
der Situation der KMU in Wettbewerbsverfahren» in die Revision mit ein 
(Einführung von Ordnungsfristen und Parteientschädigung für das 
erstinstanzliche Verfahren vor der WEKO). Schliesslich enthielt der 
Vorentwurf einen Umsetzungsvorschlag zur im Juni 2021 angenommenen 
Motion Français: «Die Kartellgesetzrevision muss sowohl qualitative als auch 
quantitative Kriterien berücksichtigen, um die Unzulässigkeit einer 
Wettbewerbsabrede zu beurteilen» (Link Medienmitteilung und 
Vernehmlassungsunterlagen). 

SwissHoldings nahm an der Vernehmlassung teil (Link 
Vernehmlassungsantwort) und positionierte sich folgendermassen: 

- Die Vorlage muss wesentlich überarbeitet werden, weil wichtige
Elemente, namentlich die Aufnahme einer Institutionenreform und
die Berücksichtigung von Compliance Bemühungen bei der
Sanktionsbemessung, fehlen. Diese müssen Eingang in die
Revisionsarbeiten finden.

- Bei der Aufnahme der Institutionenreform sollen die Ziele der 2012
angedachten Institutionenreform verfolgt werden. Dies betrifft
insbesondere eine notwendige Verbesserung der
Rechtsstaatlichkeit durch Trennung von Untersuchung und
Entscheid.

- Die Berücksichtigung von Compliance Bemühungen bei der
Sanktionsbemessung könnte z.B. über eine Ergänzung in Art. 49a
Abs. 5 VE-KG in das Kartellgesetz aufgenommen werden und
analog der Regelung in Deutschland ausgestaltet werden.

- Die Einführung der Elemente, die im Vorentwurf vorgeschlagen
werden – mit Ausnahme der wichtigen Umsetzung der Motion
Français – haben aus unserer Sicht eine im Vergleich zur Aufnahme
der Institutionenreform und der Berücksichtigung von Compliance
Bemühungen untergeordnete Rolle.

Ein Vorschlag zur Institutionenreform und eine Vorlage zur kleinen 
Kartellgesetzrevision 

Am 17. März 2023 hat sodann der Bundesrat das Eidgenössische 
Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) beauftragt, bis 
Mitte 2023 eine Botschaft zur Teilrevision des Kartellgesetzes (KG) 
vorzulegen, was am 24. Mai 2023 erfolgt ist (vgl. Link zur Medienmitteilung 
inkl. Botschaft und Entwurf). Weiter hat der Bundesrat das WBF angewiesen, 
parallel dazu dem Bundesrat im ersten Quartal 2024 einen konkreten 
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Vorschlag für eine Institutionenreform zu unterbreiten (Link Medienmitteilung 
und Unterlagen). Dafür wurde eine Expertengruppe ins Leben gerufen. 

SwissHoldings begrüsst es sehr, dass die Institutionenreform als eines 
unserer zentralen Anliegen nun Teil der Revisionsarbeiten wird.  

SwissHoldings wurde während den Sommermonaten von der 
Expertengruppe für eine schriftliche Stellungnahme zum 
Revisionsvorhaben angegangen und von dieser im Nachgang dazu 
angehört.  

Gleichzeitig hat die WAK-S im August entschieden, auf die Vorlage zur 
Teilrevision einzutreten: Mitte Oktober wird sie mit den Beratungen 
beginnen. SwissHoldings hat im Vorfeld der Eintretensdebatte den 
Mitgliedern der WAK-S ihre Anliegen zukommen lassen und wird diese 
nun vor der eigentlichen Debatte nochmals verstärkt einbringen. 

https://twitter.com/holdingsswiss
https://www.linkedin.com/company/swissholdings
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-93777.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-93777.html

